
LEITFADEN 
FÖRDERMITTELANTRAG 
SATTELMÜHLE-STIFTUNG



Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung und 

Bildung im Rahmen der Förderung des Naturschutzes, der Landschafts-

pflege sowie der Forstwirtschaft bzw. den Forstwissenschaften und die 

Förderung des Naturschutzes sowie der Landschaftspflege und des Um-

weltschutzes einschließlich des Klimaschutzes, des Küstenschutzes und des 

Hochwasserschutzes. 

Zur Verwirklichung ihres Stiftungszwecks stellt die Sattelmühle-Stiftung 

unter anderem finanzielle Mittel und sonstige Ressourcen für Wissenschaft, 

Forschung und Bildung bereit, damit aussichtsreiche Projekte zum Schutz 

und zur Förderung intakter natürlicher Lebensräume für Mensch und Tier 

in die Tat umgesetzt werden können. Universitäten und andere Institutio-

nen können bei der Sattelmühle-Stiftung Mittel für die Durchführung von 

Forschungsvorhaben und anderen Projekten im Sinne des Stiftungszwecks 

beantragen. Projektanträge, die das Forstgut Sattelmühle in seiner Funkti-

on als Stätte für Wissenschaft, Forschung und Bildung einbinden, erfahren 

besondere Berücksichtigung.

Die für einen Fördermittelantrag zu berücksichtigende Richtlinie 

sowie die zugehörigen Formulare finden Sie unter:

https://sattelmuehle-stiftung.org/foerderprojektformulare

FÖRDERMITTELVERGABE DURCH 
DIE SATTELMÜHLE-STIFTUNG



SCHRITT 1 – Sie als Vertreter einer förderfähigen Einheit (insbesondere 

gemeinnützige Organisationen oder Körperschaften des öffentlichen 

Rechts) identifizieren ein zu finanzierendes Projekt, dessen Zielsetzung 

den Satzungszwecken der Sattelmühle-Stiftung entspricht.

SCHRITT 2 – Sie machen sich mit den Anforderungen unserer Fördermit-

telrichtlinie vertraut.

SCHRITT 3 – Nachdem Sie zu dem Schluss gekommen sind, diese  Anfor-

derungen zu erfüllen, stellen Sie einen Fördermittelantrag nach unten 

aufgeführtem Muster und senden diesen in unterschriebener Form an 

antrag@sattelmuehle-stiftung.org. Über einen Hinweis, bis wann Sie eine 

Rückmeldung benötigen, wären wir Ihnen sehr verbunden.

SCHRITT 4 – Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail, das Ihr Antrag ein-

gegangen ist. Im Einzelfall kommen wir bereits im Vorfeld zu dieser Sit-

zung mit (inhaltlichen) Rückfragen auf Sie zu, um Ihr Projekt bestmöglich 

würdigen zu können.

SCHRITT 5 – Nach erfolgter Gremiensitzung erhalten Sie eine Information, 

wie über die Förderung Ihres Projektes entschieden wurde. Hierbei ist eine 

sofortige Zustimmung, eine Ablehnung oder eine Bitte um Anpassung des 

Projekts denkbar, deren Ausprägung wir gemeinsam erörtern werden.

SCHRITT 6 – Im Fall einer Fördermittelzusage lassen Sie uns bitte mit 

mind. fünf Arbeitstagen Vorlauf den unterschriebenen Mittelabruf nach 

unten aufgeführter Vorlage zukommen, damit wir die rechtzeitige Aus-

zahlung Ihrer Fördermittel veranlassen können. Im Fall einer Nutzungs-

überlassung der Räumlichkeiten bzw. des Forschungswalds der Sattel-

mühle-Stiftung entfällt dieser Schritt.

SCHRITT 7 – Mit Beendigung Ihres Projektes lassen Sie uns bitte einen Ab-

schlussbericht zukommen. Sollten wir im Rahmen des Projektantrags die 

Veröffentlichung eines Beitrags mit Verweis auf die Fördertätigkeit der 

Sattelmühle-Stiftung vereinbart haben, freuen wir uns über dessen zeit-

nahe Zusendung.

ABLAUF EINES FÖRDERMITTELPROJEKTES 
DER SATTELMÜHLE-STIFTUNG
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SCHRITT 8 – Sollte Ihre Institution zur Ausstellung von Zuwendungsbestä-

tigung (umgangssprachlich Spendenbescheinigung) berechtigt sein, bitten 

wir um deren Ausstellung im Rahmen Ihrer regulären Prozesse. Sollte die 

Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung nicht möglich sein, bitten wir 

um die zeitnahe Einreichung eines Mittelverwendungsnachweises.

Für Rückfragen vor, während und nach dem Fördermittelprojekt stehen 

wir Ihnen vonseiten der Sattelmühle-Stiftung gern jederzeit unter antrag@

sattelmuehle-stiftung.org zur Verfügung. Sollten Sie einen telefonischen 

Austausch wünschen, adressieren Sie bitte auch diesen unter Angabe einer 

Rückrufnummer per E-Mail.
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